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§ 854 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

Ein Totalverlust des Schi es oder der Güter liegt vor, wenn das Schi  oder die Güter zugrunde gegangen oder dem

Versicherten ohne Aussicht auf Wiedererlangung entzogen sind, namentlich wenn sie unrettbar gesunken oder in ihrer

ursprünglichen Bescha enheit zerstört oder für gute Prise erklärt sind. Ein Totalverlust des Schi es wird dadurch nicht

ausgeschlossen, daß einzelne Teile des Wrackes oder des Inventars gerettet sind.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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